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1. Abschluss 

1.1 Alle unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden 

Bedingungen. 

1.2 Etwaige Einkaufsbedingungen oder sonstige Allgemeine Geschäftsbedingungen des 

Käufers sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widerspre-
chen. 

1.3 Widerspricht der Käufer unseren Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen so 
weisen wir den Käufer darauf hin, dass wir die Einigung zum Eigentumsübergang der ver-

kauften Ware erst erklären, wenn diese vollständig bezahlt ist. 

1.4 Unsere Angebote sind freibleibend; dies gilt insbesondere auch für darin genannte Liefer-

fristen und Lieferumfänge. Der Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung o-

der durch Ausführung des Auftrags zustande. Abweichende Vereinbarungen bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. 

2. Preise 

2.1 Unsere Preise verstehen sich ab Werk rein netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwert-

steuer. Kosten der Verpackung und des Transports sowie alle sonstigen Nebenkosten 
gehen zu Lasten des Käufers. 

2.2 Ist unsere Lieferung oder Leistung vertragsmäßig später als 4 Monate nach dem Ab-
schluss des Vertrages zu erbringen, so sind wir berechtigt, die bis zum Zeitpunkt der Lie-

ferung eingetretenen Erhöhungen der Gestehungskosten zusätzlich in Rechnung zu stel-

len. Änderungen der Umsatzsteuer berechtigen beide Teile zur entsprechenden Preisan-
passung. 

2.3 Im kaufmännischen Geschäftsverkehr sind wir berechtigt, die bis zum Zeitpunkt der Liefe-
rung entstehenden Erhöhungen der Gestehungskosten zusätzlich in Rechnung zu stel-

len, wenn unsere Lieferung oder Leistung vertragsgemäß später als 6 Wochen nach Ab-

schluss des Vertrages zu erbringen ist. 

3. Zahlung 

3.1 Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb 

von 30 Tagen rein netto ab Rechnungsdatum. Skontoabzug ist nur dann zulässig, wenn 

sämtliche älteren Rechnungen bezahlt sind. 

3.2 Bei Zeichnungswerkzeugen, Sonderanfertigungen oder Projekten sind die Zahlungen wie 

folgt zu leisten: 
1/3 Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung, 

1/3 nach Erhalt der Lieferung sowie 

1/3 einen Monat nach Lieferung 
jeweils ohne Skontoabzug. 

3.3 Im Verzugsfall sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 3% über dem jeweiligen 
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank jährlich zu berechnen. Vorbehalten bleibt die 

Geltendmachung eines darüberhinausgehenden Schadens. Dem Käufer steht der Nach-

weis eines geringeren Schadens offen. 

3.4 Aufrechnung mit anderen Gegenforderungen als solchen, die unbestritten oder rechts-

kräftig festgestellt sind, ist ausgeschlossen. 

3.5 Wechsel und Schecks nehmen wir nur erfüllungshalber an. Die durch Wechselannahme 

entstandenen Kosten, Spesen etc. trägt der Käufer. Sie sind auf Anforderung sofort zahl-
bar. Bei Hingabe von Wechseln oder Zahlung im Scheck-Wechsel-Verkehr wird kein 

Skonto gegeben. 

3.6 Tritt nach Annahme eines Wechsels oder Vereinbarung einer Stundung der Forderung in 

den Vermögensverhältnissen des Käufers eine nicht unwesentliche Verschlechterung ein, 

so sind wir berechtigt, sofortige Zahlung aller ausstehenden Forderungen zu verlangen. 

4. Lieferung 

4.1 Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der endgültigen Auftragsbestätigung, soweit 

eine solche erteilt wird, jedoch nicht vor Beibringung der vom Käufer zu beschaffenden 

Unterlagen sowie Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 

4.2 Eine Überschreitung des Liefertermins um nicht mehr als 10 % der bestätigten Lieferzeit 

gilt nicht als verspätete Lieferung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Sendung inner-
halb der Lieferfrist das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft dem Käufer mit-

geteilt ist. 

4.3 Bei nicht von uns verschuldeten Lieferungsverzögerungen, insbesondere in Fällen höhe-

rer Gewalt - namentlich im Falle von Arbeitskämpfen - verlängert sich die Lieferfrist um 

die Dauer der die Verzögerung bedingenden Ereignisse, soweit diese Hindernisse nach-
weislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung von nicht nur unerheblichem Einfluss sind. 

Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei Vorlieferanten eintreten. 

4.4 Teillieferungen sind zulässig.  

5. Versand 

5.1 Der Versand erfolgt auf die Gefahr des Käufers. Diese geht spätestens mit der Absen-

dung auf den Käufer über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir 
noch andere Leistungen, wie z. B. Anfuhr und Entladung übernommen haben. Wird der 

Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Ver-

sandbereitschaft auf ihn über. 

5.2 Der Versand erfolgt nach unserem besten Wissen ohne Gewähr für den billigsten und 

schnellsten Weg. Durch besondere Versandwünsche des Käufers verursachte Mehrkos-
ten gehen zu dessen Lasten. 

6. Gewährleistung 

6.1 Für unsere Lieferungen und Leistungen leisten wir Gewähr für die Fehlerhaftigkeit nach 

dem jeweiligen Stand der Technik für die Dauer von 6 Monaten, beginnend mit der Anlie-
ferung an den Käufer. 

6.2 Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachge-
mäße Verwendung, Nichtbeachtung von Verfahrenshinweisen oder fehlerhafte bzw. 

nachlässige Behandlung entstanden sind. 

 
 

 

 

6.3 Werden vom Käufer oder von Dritten unsere Lieferungen eigenmächtig ohne unsere 
schriftliche Zustimmung verändert, so haften wir nicht für die daraus entstehenden Folgen 

und Nachteile. 

6.4 Die Feststellung offensichtlicher Mängel ist uns unverzüglich, spätestens jedoch inner-

halb einer Woche nach Empfang der Lieferung, schriftlich mitzuteilen. Hiernach verspä-

tete Mängelrügen sind ausgeschlossen. 

6.5 Für alle während der Gewährleistungszeit uns rechtzeitig gemeldeten, berechtigten Re-

klamationen leisten wir Gewähr durch Nachbesserungen bzw. Nachlieferung. Zum Zwe-
cke der Nachbesserung hat der Käufer die gerügte Ware an uns zurückzusenden. Ist die 

Mängelrüge berechtigt, gehen die Frachtkosten zu unseren Lasten. Im Falle des Fehl-

schlagens der Nachbesserung oder Nachlieferung kann der Käufer Herabsetzung der 
Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. 

6.6 Schadensersatzansprüche können in allen Fällen, auch im Falle fehlgeschlagener Nach-
besserung oder Nachlieferung nur dann gegen uns geltend gemacht werden, wenn uns 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder wenn es sich um das Fehlen zugesi-

cherter Eigenschaften handelt. 

7. Haftung in sonstigen Fällen 
In allen sonstigen in diesen Geschäftsbedingungen nicht anderweitig geregelten Fällen, 
insbesondere bei Schlechterfüllung, bei Verletzung sonstiger vorvertraglicher und vertrag-

licher Nebenpflichten etc., sind Ansprüche auf Schadensersatz, gleich auf welchem 

Rechtsgrund sie gestützt werden, insbesondere auch Ansprüche aus unerlaubter Hand-
lung, ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Ansprüche aus Produkthaftung. 

Der Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf unsere Mitarbeiter und Erfüllungsgehil-

fen. Der Haftungsausschluss gilt nicht in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit o-
der beim Fehlen zugesicherter Eigenschaften. 

8. Eigentumsvorbehalt 

8.1 Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung einschließlich aller Ne-

benforderungen unser Eigentum. Als Zahlung gilt bei Hingabe von Wechseln und 
Schecks sowie im Scheck-Wechsel-Verkehr deren endgültige Einlösung. Der Käufer darf 

die Waren weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Von Zugriffen Dritter, ins-

besondere Pfändungen, sind wir unverzüglich zu unterrichten. 

8.2 Im kaufmännischen Geschäftsverkehr behalten wir uns außerdem das Eigentum an gelie-

ferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung aller Warenlieferungen und sonstigen For-
derungen aus der Geschäftsverbindung vor. Der Eigentumsvorbehalt erlischt mit jedem 

vollständigen Kontoausgleich an den bis dahin gelieferten Waren. 

8.3 Der Käufer ist verpflichtet, die Eigentumsvorbehaltsware gegen alle versicherbaren Risi-

ken, insbesondere Einbruch und Feuer, zum Rechnungswert zu versichern. Er tritt bereits 

jetzt alle Ansprüche gegen die Versicherer an uns ab. 

8.4 Der Käufer ist widerruflich berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Ge-

schäftsverkehr weiter zu veräußern, zu verbinden oder zu verarbeiten. 

8.5 Im Falle der Weiterveräußerung von Vorbehaltswaren werden uns bereits, jetzt die dar-

aus gegenüber dem Käufer entstehenden Forderungen bis zur Höhe und zur Sicherung 
unserer jeweiligen Forderung abgetreten. Der Käufer ist zum Einzug der uns abgetrete-

nen Forderungen berechtigt und verpflichtet, solange wir diese Ermächtigung nicht wider-

rufen. Er hat uns auf unser Verlangen unverzüglich schriftlich mitzuteilen, an wen er die 
Ware weiterveräußert hat und welche Forderungen ihm aus der Weiterveräußerung zu-

stehen. 

8.6 Der Käufer hat uns jederzeit über den Bestand und Zustand unserer bei ihm befindlichen 

Eigentumsvorbehaltsware Auskunft zu geben. 

8.7 Verarbeitung oder Verbindung unserer Ware mit anderen Erzeugnissen erfolgen stets für 

uns als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt hierdurch unser Eigentum 

an unseren gelieferten Waren, so wird bereits jetzt vereinbart, dass wir an den durch Ver-
arbeitung oder Vermischung entstehenden Gegenständen Miteigentumsanteil erwerben, 

das der Käufer mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns für uns verwahrt. Unser 

Miteigentumsanteil bestimmt sich nach dem Bruchteil, der dem Rechnungsbetrag, unse-
rer Ware im Verhältnis zum Wert des so entstandenen Gegenstandes entspricht. Wird 

dieser weiterveräußert, so gilt 8.5 entsprechend. Die aus der Weiterveräußerung entste-

hende Forderung wird schon jetzt in Höhe des genannten Bruchteils an uns abgetreten. 

8.8 Übersteigen die uns hiernach gewährten Sicherungen unsere Forderungen um mehr als 

20 %, so kann der Käufer hinsichtlich des überschießenden Betrages die Freigabe von 
Sicherungsgegenständen verlangen. 

9. Eigentums- und Urheberrechte 
An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns als Lie-

ferer Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht wer-

den. Der Käufer ist verpflichtet, von uns als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit unserer 
Zustimmung Dritten zugänglich zu machen. 

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht  und salvatorische Klausel 

10.1 Für alle sich aus unseren Lieferungen und Leistungen ergebenden Rechte und Pflichten 

gilt für beide Teile der Sitz unseres Unternehmens als Erfüllungsort. 

10.2 Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, die nicht zu den in §4 des HGB bezeichneten Ge-

werbetreibenden gehören und mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist nach 
unserer Wahl Deggendorf als Gerichtsstand vereinbart. 

10.3 Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

10.4 Bei Unwirksamkeit einzelner Punkte dieser Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingun-

gen bleiben die übrigen Bestimmungen weiterhin wirksam und verbindlich. 


